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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Artikel 1 des Hochschulzukunftsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 16. September (GV. NRW S. 547) sowie des Gesetzes über die 
Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 12. Mai 
2009 (GV. NRW S. 308), geändert durch Gesetz vom 13. November 2012 (GV. NRW S. 514), und 
der Verordnung über den Zugang zum nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienst für Lehrämter 
an Schulen und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität (Lehramtszugangsverordnung – LZV) 
vom 18. Juni 2009 (GV. NRW S. 344), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen: 

Sylvia Glaser 
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I. Allgemeines 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich und akademischer Grad 

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den lehramtsbezogenen Masterstudiengang an der RWTH 

und enthält die fachübergreifenden sowie die fachunspezifischen Regelungen für alle Lehr-
amtsfächer (Unterrichtsfach, Berufliche Fachrichtung, Große berufliche Fachrichtung, Kleine 
berufliche Fachrichtung) sowie das bildungswissenschaftliche Studium und Deutsch für 
Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DSSZ). Sie gilt in Verbindung mit 
der Prüfungsordnung des jeweiligen Fachs, die ergänzende, insbesondere fachspezifische 
Vorschriften beinhaltet. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prü-
fungsordnung vorrangig Anwendung. 

 
(2) Das Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen umfasst das bildungswis-

senschaftliche Studium, das Praxissemester, DSSZ und das Studium von zwei Unterrichts-
fächern einschließlich der Fachdidaktik. 

 
(3) Das Studium für das Lehramt an Berufskollegs umfasst das bildungswissenschaftliche Stu-

dium, das Praxissemester, DSSZ und wahlweise 

a) das Studium einer beruflichen Fachrichtung und eines Unterrichtsfaches 
b)  das Studium von zwei beruflichen Fachrichtungen 
c) das Studium von zwei Unterrichtsfächern 
d) das Studium von einer Großen und einer Kleinen beruflichen Fachrichtung  

jeweils einschließlich der Fachdidaktik. 
 
(4) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät, in der die Masterar-

beit geschrieben wird, den akademischen Grad eines Master of Education RWTH Aachen 
University (M. Ed. RWTH). 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Sprachenregelung 

 
(1) Im Masterstudiengang werden die im Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse so ver-

breitert und vertieft, dass die Absolventin bzw. der Absolvent zur Behandlung komplexer 
Fragestellungen und insbesondere zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit befähigt 
wird. Das Masterstudium verknüpft fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissen-
schaftliche und schulpraktische Inhalte so miteinander, dass damit die Berufsfähigkeit der 
Studierenden für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bzw. Lehramt an Berufs-
kollegs erreicht wird. Durch das Praxissemester erfolgt eine stärkere Verzahnung von theo-
retischem Wissen und direkter praktischer Erprobung. 

 
(2) Bei dem Masterstudiengang handelt es sich um einen konsekutiven Studiengang. 
 
(3) Das Studium findet überwiegend in deutscher Sprache statt. Abweichungen sind in den 

fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 
 
(4) Die Masterarbeit kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 

Abweichungen von dieser Sprachenregelung sind in den fachspezifischen Prüfungsordnun-
gen geregelt. 

 



 

 

NUMMER  2015/111 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

4/29

 
§ 3 

Konzept Faszination Technik 
 
(1) Im standortspezifischen fachübergreifenden Konzept Faszination Technik wird für die Lehr-

amtsstudierenden aller Unterrichtsfächer sowie aller beruflicher Fachrichtungen 
 

 Technik nachvollziehbar und transparent gemacht, 

 technisches Verständnis weiterentwickelt, 

 die gesellschaftliche Relevanz und Einbettung von Technik aufgezeigt sowie 

 ihre Bedeutung für die schulische Ausbildung zum Thema gemacht. 

 
Hierdurch werden die Lehramtsstudierenden befähigt, bei Schülerinnen und Schülern Tech-
nikinteresse zu wecken, zu unterstützen und sie im verantwortungsbewussten Umgang mit 
Technik zu schulen. 
 
Dies geschieht in vier Studienelementen aus fachübergreifender und fachspezifischer Per-
spektive heraus. Das Konzept umfasst 8 Leistungspunkte (Credit Points (CP)), die jeweils 
hälftig im bildungswissenschaftlichen Studium (im Rahmen des Moduls „Technikbildung“) 
und in den Lehramtsfächern verankert sind und sich wie folgt auf die einzelnen Studienele-
mente verteilen: 
 
a) Bildungswissenschaftliches Studium: 

 Studienelement 1: (Bestandteil des Moduls „Technikbildung“) 

- Ringvorlesung „Faszination Technik“ (1 CP) 

 Studienelement 2: (Bestandteil des Moduls „Technikbildung“) 

- Seminar zu Neuen Medien (3 CP) 

 
b) Fachstudium: 

 Studienelemente 3 und 4: (Bestandteile der Modularisierung in den Fächern)  
- Je eine Veranstaltung pro Unterrichtsfach bzw. beruflicher Fachrichtung (je 2 CP), 

die aus der Perspektive des Faches heraus für die Auseinandersetzung mit tech-
nischen Sachverhalten geeignet ist (fachbezogen oder interdisziplinär)  

 
(2) In den dem Konzept zugeordneten Fachveranstaltungen wird in den nichttechnischen Fä-

chern (Fakultät 1, 7, 8) aus der eigenen fachwissenschaftlichen Perspektive heraus eine 
Auseinandersetzung mit technischen Sachverhalten angestrebt. In den technischen Fächern 
(Fakultät 3, 4, 6) wird aus der technischen Orientierung des eigenen Faches heraus ein Be-
zug zu geistes- bzw. sozialwissenschaftlichen Themen hergestellt. Die Fachveranstaltungen 
können optional auch Exkursionen beinhalten. 

 
Einzelheiten zu den dem Konzept zugeordneten Fachveranstaltungen und Modulen sind in 
den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
 

§ 4 
Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 

Zuwanderungsgeschichte 
 
(1) Im Rahmen des Moduls DSSZ erwerben alle Lehramtsstudierenden Kompetenzen, um im 

späteren schulischen Berufsalltag professionell mit der Mehrsprachigkeit der Schülerinnen 
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und Schüler umgehen zu können. Die Studierenden lernen, die Problemlagen, die aus Mehr-
sprachigkeit und Interkulturalität entstehen können, zu identifizieren und angemessene För-
derung anzubieten. 

 
(2) Das Modul DSSZ umfasst insgesamt 6 CP. Das Modul beinhaltet eine dem Praxissemeser 

vorausgehende Vorlesung und eine Lehrveranstaltung parallel zum Praxissemester. Nähe-
res ist in der fachspezifischen Prüfungsordnung für das Bildungswissenschaftliche Studium 
und für DSSZ geregelt. 

 
 

§ 5 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster universitärer Hochschulabschluss, durch 

den die fachliche Vorbildung für den Masterstudiengang nachgewiesen wird. Für Kombinati-
onen nach § 7 Abs. 4 (Studiengangmodell II) ist der Zugang auch mit einem anerkannten 
Fachhochschulabschluss möglich. Anerkannt sind Hochschulabschlüsse, die durch eine zu-
ständige Behörde des Staates, in dem die Hochschule ihren Sitz hat, genehmigt oder in ei-
nem staatlich anerkannten Verfahren akkreditiert worden sind. 

 
(2) Die Anforderungen an den Nachweis der fachlichen Vorbildung im Sinne des Abs. 1 wird in 

den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. Die Fächer, in denen Vorkenntnisse 
nachgewiesen werden müssen, sind gemäß den Modulen des entsprechenden Bachelorstu-
diengangs der RWTH konkret zu benennen. Der in den jeweiligen Fächern für den Zugang 
geforderte Kenntnisumfang ist diesen in Form von Credit Points zuzuordnen, wobei die 
nachgewiesenen Leistungen mit denen des Bachelorstudiengangs der RWTH vergleichbar 
sein müssen. 

 
(3) Der jeweilige Prüfungsausschuss kann eine Zulassung mit der Auflage verbinden, bestimmte 

Kenntnisse bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachzuweisen. Art und Umfang dieser Auf-
lagen werden vom Prüfungsausschuss individuell auf Basis der im Rahmen des vorange-
gangenen Studienabschluss absolvierten Studieninhalte festgelegt. Gegenstand einer Aufla-
ge können ausschließlich Bachelormodule sein. Für Auflagen gelten grundsätzlich die in 
§§ 14 bis 19 getroffenen Regelungen. Auflagenprüfungen sind beim Zentralen Prüfungsamt 
(ZPA) anzumelden. Sie werden auf dem Zeugnis nicht ausgewiesen, erscheinen nicht im No-
tenspiegel und werden nicht in die Notenberechnung einbezogen. Auflagenprüfungen wer-
den gesondert bescheinigt. Die Höchstgrenze der insgesamt zu erfüllenden Auflagen darf 
den Umfang von 60 CP nicht überschreiten. Innerhalb dieses Rahmens können die Fächer 
fachspezifische Regelungen treffen. 

 
(4) Für den Masterstudiengange in deutscher Sprache ist die ausreichende Beherrschung der 

deutschen Sprache von den Studienbewerberinnen und den Studienbewerbern nachzuwei-
sen, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben 
bzw. Deutsch nicht als Muttersprache erlernt haben. Es werden folgende Nachweise aner-
kannt: 

 
a) TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen) 

b) Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2)  

c) Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II) 

d) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goe-
the-Zertifikat C1 des Goethe-Institutes 

e) Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München 

f) telc Deutsch C1 Hochschule. 
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(5) Für Masterstudiengänge in überwiegend englischer oder einer sonstigen Fremdsprache ist 
die ausreichende Beherrschung der jeweiligen Sprache nachzuweisen. Für Masterstudien-
gänge in überwiegend englischer Sprache ist die ausreichende Beherrschung der englischen 
Sprache von den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern nachzuweisen, die ihre Stu-
dienqualifikation nicht an einer ausschließlich englischsprachigen Einrichtung erworben oder 
Englisch als Muttersprache erlernt haben. Es werden folgende Nachweise anerkannt: 

 

a) Test of English as Foreign Language (TOEFL) „Internet-based” Test (IBT) mit einem 
Ergebnis von mindestens 90 Punkten 

b) IELTS-Test mit einem Ergebnis von mindestens 5.5 

c) Cambridge Test – Certificate in Advanced English (CAE) 

d) First Certificate in English (FCE) mit einer Note von mindestens B 

e) ein Zeugnis, das englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des "Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens (GeR)" ausweist. Dieser Nachweis wird z.B. durch die 
Vorlage eines deutschen Abiturzeugnisses erbracht, aus dem ersichtlich ist, dass Eng-
lisch bis zum Ende der Qualifikationsphase 1 (Jahrgangsstufe 11 bei G8-Abitur, sonst 
Jahrgangsstufe 12) durchgängig belegt und mit mindestens ausreichenden Leistungen 
abgeschlossen wurde. 

f) Placement-Test des Sprachenzentrums der RWTH mit dem Niveau B2 (MK 7). 

 
Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können vorsehen, dass der jeweils zuständige Prü-
fungsausschuss die Englischkenntnisse alternativ zu den vorstehenden Nachweisen zum 
Beispiel durch Vorlage einer in englischer Sprache verfassten Bachelorarbeit oder eines in 
englischer Sprache durchgeführten Kolloquiums überprüft. 
 

(6) In den fachspezifischen Prüfungsordnungen kann ein höheres Niveau für den Nachweis der 
erforderlichen englischen Sprachkenntnisse festgelegt werden. In diesem Fall werden fol-
gende Nachweise anerkannt: 

 
a) Test of English as Foreign Language (TOEFL) „Internet-based” Test (IBT) mit einem 

Ergebnis von mindestens 95 Punkten, 

b) IELTS-Test mit einem Ergebnis von mindestens 6.5, 

c) Cambridge Test – Certificate in Advanced English (CAE), 

d) Placement-Test des Sprachenzentrums der RWTH ab dem Niveau OK (Oberkurs) 1. 

 
(7) Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, trifft der jeweils zuständige 

Prüfungsausschuss in Absprache mit dem Studierendensekretariat, bei ausländischen Stu-
dienbewerberinnen bzw. -bewerbern in Absprache mit dem International Office. 

 
(8) Der Zugang ist zu versagen (Einschreibungshindernis), wenn die Studienbewerberin bzw. 

der Studienbewerber in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat. Der Zugang ist zudem zu versagen, wenn die Studienbewerberin bzw. 
der Studienbewerber in einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe zu dem 
gewählten Studiengang aufweist, eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung end-
gültig nicht bestanden hat, die zugleich eine erforderliche Prüfung des gewählten Studien-
gangs ist. Eine erhebliche inhaltliche Nähe setzt eine Deckungsgleichheit von mindestens 
60 % der Studieninhalte voraus. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die schon ei-
nen Bachelor- oder Masterstudiengang an der RWTH oder an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes studiert haben, müssen vor der Einschreibung bzw. bei der 
Umschreibung beim jeweils zuständigen hiesigen Prüfungsausschuss die Überprüfung die-
ser Zugangsvoraussetzung beantragen, um eingeschrieben oder umgeschrieben werden zu 
können (Unbedenklichkeitsbescheinigung). 
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Sofern eine Studienbewerberin bzw. ein Studienbewerber unmittelbar nach einem erfolgreich 
abgeschlossenen Bachelorstudium in einen inhaltlich darauf aufbauenden Masterstudien-
gang wechselt, ist keine Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich. 

 
(9) Gemäß § 12 Abs. 1 LABG ist ein das Studium ergänzendes Eignungspraktikum von mindes-

tens 20 Praktikumstagen vorgesehen. Es dient einer strukturierten Erstbegegnung mit der 
Schule als Arbeitsplatz oder der auf die Schule bezogenen Praxis- und Lernfeldern und einer 
reflektierten Studien- und Berufswahl. Es schließt mit einer Eignungsberatung ab. Es wird 
empfohlen, das Praktikum vor Aufnahme des Bachelorstudiums abzuleisten; es ist eine Zu-
gangsvoraussetzung zum Vorbereitungsdienst. Das Eignungspraktikum wird durch die 
Schulleitung bescheinigt. 

 
(10) Für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufskollegs ist gemäß § 5 

Abs. 6 LZV weiterhin der Nachweis der Ableistung einer einschlägigen fachpraktischen  
Tätigkeit von zwölf Monaten Dauer erforderlich. Der überwiegende Teil der fachpraktischen 
Tätigkeit sollte beim Zugang zum Masterstudium nachgewiesen werden. 

 
(11) Für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen ist für die Fächer Englisch, Franzö-

sisch, Spanisch, Geschichte und Katholische Religionslehre für den Zugang zum Masterstu-
dium das Latinum nachzuweisen. Sofern Hebräisch- oder Griechischkenntnisse erwünscht 
werden, wird dies in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
 

§ 6 
Fächer und Kombinationsmöglichkeiten 

 für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
 
(1) Das Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus der Kombi-

nation zweier Unterrichtsfächer zusammen. 
 

(2) Das Studium folgender Unterrichtsfächer ist möglich: 
 

Unterrichtsfächer 

 Biologie 

 Chemie 

 Deutsch 

 Englisch  

 Französisch (eine Einschreibung ist letztmalig zum Wintersemester 2019/2020 
möglich) 

 Geschichte 

 Informatik  

 Katholische Religionslehre 

 Mathematik 

 Physik 

 Spanisch (eine Einschreibung ist letztmalig zum Wintersemester 2019/2020 mög-
lich) 

 
(3) Für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen gibt es eine Kernfachbindung. Als Kern-

fach ist eines der Unterrichtsfächer ist Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, 
Geschichte, Katholische Religionslehre, Mathematik, Physik oder Spanisch zu wählen. 
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§ 7 
Fächer und Kombinationsmöglichkeiten für das Lehramt an Berufskollegs 

 
(1) Das Studium für das Lehramt an Berufskollegs setzt sich im gleichgewichteten Studien-

gangmodell I wahlweise aus folgenden Kombinationen zusammen: 
 

a) dem Studium einer beruflichen Fachrichtung und eines Unterrichtsfachs 

b) dem Studium von zwei beruflichen Fachrichtungen 

c) dem Studium von zwei Unterrichtsfächern. 

 
(2) Das Studium für das Lehramt an Berufskollegs setzt sich im ungleichgewichteten Studien-

gangmodell II aus der Kombination einer Großen und einer verwandten Kleinen beruflichen 
Fachrichtung zusammen. 

 
(3) Im Studiengangmodell I ist das Studium folgender Unterrichtsfächer und beruflicher Fach-

richtungen möglich: 
 

Unterrichtsfächer Berufliche Fachrichtungen 

 Biologie 

 Chemie 

 Deutsch  

 Englisch 

 Französisch (eine Einschreibung ist 
letztmalig zum Wintersemester 
2019/2020 möglich) 

 Katholische Religionslehre 

 Mathematik 

 Physik  

 Politik 

 Spanisch (eine Einschreibung ist 
letztmalig zum Wintersemester 
2019/2020 möglich) 

 Wirtschaftslehre/Politik  

 Bautechnik 

 Elektrotechnik 

 Maschinenbautechnik 

 Textiltechnik 

 Wirtschaftswissenschaft 

 
Die Unterrichtsfächer und beruflichen Fachrichtungen können grundsätzlich beliebig mitei-
nander kombiniert werden. Dabei gelten folgende Ausnahmen: 
 

 das Unterrichtsfach Politik kann nur in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaft studiert werden  

 das Unterrichtsfach Wirtschaftslehre/Politik kann nur mit einer gewerblich-technischen 
beruflichen Fachrichtung und nicht mit der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissen-
schaft kombiniert werden. 

 
(4) Im Studiengangmodell II ist das Studium folgender Großer und verwandter Kleiner berufli-

cher Fachrichtungen möglich: 
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Große berufliche Fachrichtung  Kleine berufliche Fachrichtung 
Bautechnik Hochbautechnik, Holztechnik 

Tiefbautechnik, Versorgungstechnik  

Elektrotechnik Energietechnik, Nachrichtentechnik 

Technische Informatik 

Maschinenbautechnik Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik, 

Versorgungstechnik 

 
 

§ 8 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Leistungspunkte 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester 

(zwei Jahre). Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden. Empfohlen wird 
eine Studienaufnahme im Wintersemester. Wird das Studium im Sommersemester begon-
nen, sollte die Fachstudienberatung wegen der konkreten Studienplanung aufgesucht wer-
den.  

 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module beinhalten die Vermittlung bzw. 

Erarbeitung eines Stoffgebietes und der entsprechenden Kompetenzen. Eine Beurteilung der 
Studienergebnisse durch eine Prüfung oder eine andere Form der Bewertung muss vorge-
sehen werden. Die Anzahl der zum Studienabschluss erforderlichen Module sowie der Mo-
dulkatalog sind in den fachspezifischen Prüfungsordnungen enthalten. 
 

(3) Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden gemäß § 14 bewertet 
und gehen mit Leistungspunkten (Credit Points (CP)) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP 
werden nicht nur nach dem Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den 
durch ein Modul verursachten Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden für Vorbereitung, 
Nacharbeit und Prüfungen (Selbststudium). Ein CP entspricht dem geschätzten Arbeitsauf-
wand von etwa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 CP. Die in Prüfungsord-
nungen oder Modulhandbüchern formulierten Lernziele müssen erreicht und durch die je-
weils vorgesehenen Prüfungsleistungen abgeprüft werden können. Module sind in der Regel 
mit nur einer Prüfung abzuschließen. Sobald eine Prüfung eines Moduls erfolgreich abge-
schlossen ist, wird den Studierenden die dafür festgelegte Anzahl an CP gutgeschrieben. 
 
Die für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums erforderlichen 120 CP verteilen sich 
wie folgt: 

a) Bei Kombinationen nach § 6 und § 7 Abs. 3 (gleichgewichtetes Studiengangmodell I): 
 

1. 28 CP auf das Studium des einen Unterrichtsfaches/der einen beruflichen Fachrich-
tung, davon mindestens 10 CP für fachdidaktische Studien 

2. 28 CP auf das Studium des anderen Unterrichtsfaches/der anderen beruflichen 
Fachrichtung, davon mindestens 10 CP für fachdidaktische Studien 

3. 27 CP für das Bildungswissenschaftliche Studium  

4. 6 CP für das Modul DSSZ 

5. 13 CP für den schulpraktischen Teil des Praxissemesters 

6. 18 CP für die Masterarbeit. 
 

b) Bei Kombinationen nach § 7 Abs. 4 (ungleichgewichtetes Studiengangmodell II): 
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1. 56 CP für das Studium der Großen und der Kleinen beruflichen Fachrichtung, kom-
binationsspezifisch  

 
 zwischen 29 und 43 CP für das Studium der Großen beruflichen Fachrichtung, da-

von mindestens 10 CP für fachdidaktische Studien und 
 zwischen 13 und 27 CP für das Studium der Kleinen beruflichen Fachrichtung, da-

von mindestens 10 CP für fachdidaktische Studien. 
 

Die jeweils kombinationsspezifische Verteilung der CP für das Studiengangmodell II 
ist in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
2. 27 CP für das bildungswissenschaftliche Studium 
 
3. 6 CP für das Modul DSSZ 
 
4. 13 CP für den schulpraktischen Teil des Praxissemesters 
 
5. 18 CP für die Masterarbeit. 

 
(4) Der Studienumfang zuzüglich der Masterarbeit wird in Semesterwochenstunden (SWS) be-

messen. Eine SWS entspricht einer 45-minütigen Lehrveranstaltung pro Woche während der 
gesamten Vorlesungszeit eines Semesters. Die angegebenen SWS beziehen sich auf die 
reine Dauer der Veranstaltungen. Darüber hinaus sind Zeiten zur Vorbereitung und Nachbe-
reitung der Lehrveranstaltungen aufzubringen. Diese Zeiten gehen gemäß Abs. 3 in die Zu-
weisung der entsprechenden CP ein. Die Verteilung der CP ist in den fachspezifischen Prü-
fungsordnungen geregelt. 

 
(5) Die RWTH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass für die einzelnen Lehramtsfächer sowie 

für die am häufigsten gewählten Fächerkombinationen die Regelstudienzeit eingehalten 
werden kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und 
die zugehörigen Prüfungen sowie die Masterarbeit zu den im Studienverlaufsplan vorgese-
henen Zeitpunkten, im vorgesehenen Umfang sowie innerhalb der vorgesehenen Fristen ab-
solviert werden können. 

 
 

§ 9 
Anmeldung und Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
(1) Die Lehrveranstaltungen im lehramtsbezogenen Masterstudiengang stehen den für diesen 

Studiengang eingeschriebenen oder als Zweithörerin bzw. Zweithörer zugelassenen Studie-
renden sowie grundsätzlich Studierenden anderer Studiengänge und Gasthörerinnen und 
Gasthörern der RWTH zur Teilnahme offen. Für jede Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung 
über ein Online-Anmeldeverfahren erforderlich. Anmeldefrist und Anmeldeverfahren werden 
im Campus- Management-Systems (CMS) rechtzeitig bekannt gegeben. In den fachspezifi-
schen Prüfungsordnungen können gesonderte An- und Abmeldefristen bei besonderen 
Lehrveranstaltungsformen vorgesehen werden. 
 

(2) Für Lehrveranstaltungen, deren Lernziel nicht ohne aktive Beteiligung der Studierenden in 
den Lehrveranstaltungen erreicht werden kann, kann die regelmäßige Anwesenheit der Stu-
dierenden verpflichtend vorgesehen werden. Die entsprechenden Veranstaltungsformen 
werden in den fachspezifischen Prüfungsordnungen festgelegt. Die anwesenheitspflichtigen 
Veranstaltungen sind im Modulkatalog als solche auszuweisen. Die zulässige Fehlzeit ist am 
Lernziel der jeweiligen Lehrveranstaltung auszurichten und umfasst auch durch Attest ent-
schuldigte Fehlzeiten. Je nach Veranstaltungsinhalt beträgt die zulässige Fehlzeit zwischen 
10 % und 30 % der angesetzten Kontaktzeit. Die zulässige Fehlzeit sowie die Zulässigkeit 
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und Form etwaiger Ersatzleitungen legt die jeweilige Dozentin bzw. der jeweilige Dozent zu 
Veranstaltungsbeginn fest und gibt diese im CMS bekannt. 

 
(3) Machen es der angestrebte Studienerfolg, die für eine Lehrveranstaltung vorgesehene Ver-

mittlungsform, Forschungsbelange oder die verfügbare Kapazität an Lehr- und Betreuungs-
personal erforderlich, die Teilnehmerzahl einer Lehrveranstaltung zu begrenzen, so erfolgt 
dies nach Maßgabe des § 59 Abs. 2 HG. Dabei sind Studierende, die im Rahmen ihres Stu-
diengangs auf den Besuch einer Lehrveranstaltung angewiesen sind, vorrangig zu berück-
sichtigen (semesterfixierte Pflichtleistung bzw. Wahlpflichtleistung). Dasselbe gilt für Studie-
rende, die neben ihrem Studium familiären Pflichten nachkommen und dies durch eine Fami-
lienkarte nachweisen können. Als weitere Kriterien werden in der nachfolgenden Reihenfolge 
gesetzt: die semestervariable Pflichtleistung bzw. Wahlpflichtleistung und die freiwillige Zu-
satzleistung (gemäß § 13 Abs. 1) und der freie Zugang (Absatz 1). 
 

(4) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können vorsehen, dass die erfolgreiche Teilnahme 
an Modulen, Prüfungen oder Veranstaltungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Voraussetzung für die 
Teilnahme an weiteren Prüfungen ist. 

 
 

§ 10 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Die Gesamtheit der Masterprüfung besteht aus den Prüfungsleistungen zu den einzelnen 

Modulen sowie dem Modul Masterarbeit. Die Prüfungen und die Masterarbeit werden stu-
dienbegleitend abgelegt und sollen innerhalb der festgelegten Regelstudienzeit abgeschlos-
sen sein. Während der Prüfung müssen die Studierenden eingeschrieben sein. Die Module 
innerhalb des Curriculums gliedern sich in Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Pflichtmodule sind 
verbindlich vorgegeben. Wahlpflichtmodule gestatten eine Auswahl aus einer vorgegebenen 
Aufstellung alternativer Module durch die Studierenden. 

 
(2) Die Gegenstände der Prüfungen werden durch die Inhalte der zugehörigen Lehrveranstal-

tungen gemäß dem Modulkatalog des jeweiligen Studiengangs bestimmt. 
 
(3) Die Studierenden sollen die Lehrveranstaltungen zu dem im Studienplan vorgesehenen Zeit-

punkt besuchen. Der Besuch einer Lehrveranstaltung sowie die Teilnahme an der damit ver-
bundenen Prüfung setzen jeweils eine Online-Anmeldung durch die Studierenden über das 
CMS voraus. Die genauen An- und Abmeldefristen werden im CMS bekannt gegeben. Ohne 
ordnungsgemäße Anmeldung besteht kein Prüfungsanspruch. Für Abmeldungen gilt § 19 
Abs. 1. 

 
(4) Der jeweils zuständige Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass in jedem Prüfungszeitraum zu 

den zur Masterprüfung gehörenden Fächern des jeweiligen Semesters Prüfungen erbracht 
werden können. Alle zu Vorlesungen und Übungen gehörigen Prüfungen sowie alle Hausar-
beiten sollen mindestens zweimal jährlich angeboten werden; im Falle von Klausuren sind 
diese zu Vorlesungsbeginn anzukündigen. Ausgenommen sind Veranstaltungen des Praxis-
semesters. 

 
(5) Die bzw. der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses sorgt weiter dafür, dass der 

Kandidatin bzw. dem Kandidaten der Prüfungstermin und der Name der oder des Prüfenden 
spätestens bis Mitte Mai bzw. Mitte November im CMS bekannt gegeben werden. Für münd-
liche Prüfungen kann auch ein Termin individuell vereinbart werden; der Name der Prüferin 
bzw. des Prüfers muss jedoch feststehen. 

 
(6) Die gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen der Elternzeit und die Ausfallzeiten aufgrund 

der Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförde-
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rungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der eingetrage-
nen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder im ersten Grade Verschwägerten sind zu berücksichtigen.  

 
(7) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie 

bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chroni-
scher Krankheit nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form oder Dauer abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsaus-
schusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form oder Dauer zu erbringen. Bei der Festlegung von Pflichtpraktika 
bzw. verpflichtenden Auslandsaufenthalten sind adäquate Ersatzleistungen zu gestatten, 
wenn diese aufgrund der Beeinträchtigung auch mit Unterstützung durch die Hochschule 
nicht nachgewiesen werden können. 

 
(8) Beurlaubte Studierende sind berechtigt, an der RWTH Prüfungen abzulegen. 
 
(9) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat bei schriftlichen Prüfungen - mit Ausnahme von Klau-

suren unter Aufsicht - an Eides Statt zu versichern, dass die Prüfungsleistung von ihr bzw. 
ihm ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Gegebenenfalls muss die Erklärung auch die 
Übereinstimmung von schriftlicher und elektronischer Fassung enthalten. 

 
(10) Bei Klausurarbeiten müssen die Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu Beginn der Prüfung auf 

dem Klausurbogen unterschreiben, dass sie sich gesund und in der Lage fühlen, an der Prü-
fung teilzunehmen. Bei mündlichen Prüfungen ist vor Beginn der Prüfung an die Kandidatin 
bzw. den Kandidaten die Frage zu richten, ob sie bzw. er sich gesund und prüfungsfähig 
fühlt. Die entsprechende Feststellung ist in das Prüfungsprotokoll aufzunehmen. 

 
(11) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer 
bei mündlichen Prüfungen zugelassen werden, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses. Es ist untersagt, Protokoll zu führen oder Audio- oder Videomitschnitte 
durchzuführen. 

 
 

§ 11 
Formen der Prüfungen 

 
(1) Die Prüfungsordnung unterscheidet zwischen veranstaltungsbegleitenden und veranstal-

tungsabschließenden Prüfungen. Veranstaltungsbegleitende Prüfungen sind nach Maßgabe 
der jeweiligen fachspezifischen Prüfungsordnung Studienarbeit, schriftlichen Hausarbeit, 
Projektarbeit, Portfolio, Referat, Kolloquium und Praktikum. Veranstaltungsabschließende 
Prüfungen sind Klausur und mündlichen Prüfung. Einzelheiten sowie gegebenenfalls weitere 
Prüfungsformen sind in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 
 

(2) Eine nach dem jeweiligen Modulkatalog zulässige alternative Prüfungsform ist ebenso wie 
die zulässigen Hilfsmittel bis vier Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt zu geben. § 18 
Abs. 4 bleibt davon unberührt. 

 
(3) In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er 

in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den geläufigen Methoden 
des Faches erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Ein Rahmen für die Dauer 
von Klausuren ist in den fachspezifischen Prüfungsordnungen nach folgender Maßgabe fest-
zulegen: 
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In der Regel beträgt bei der Vergabe von bis zu 5 CP die Klausurdauer 60 bis 90 Minuten; 
bei der Vergabe von 6 oder 7 CP bis 120 Minuten, und bei der Vergabe von 8 oder mehr CP 
120 oder mehr Minuten. 

 
(4) Im Rahmen von Klausuren können auch Multiple Choice Aufgaben gestellt werden. Einzel-

heiten der Bewertung sind § 14 Abs. 4 bis 6 zu entnehmen. 
 

(5) Klausuren können auch in Form von E-Tests abgelegt werden. E-Tests sind multimedial ge-
stützte Prüfungen. Sie bestehen zum Beispiel in der Bearbeitung von Freitextaufgaben, Lü-
ckentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial gestützter Prü-
fungsaufgaben ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie 
unverwechselbar und dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung 
ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführende bzw. Protokollfüh-
render) im Sinne von § 16 durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist ein Protokoll anzufer-
tigen, das die Namen der bzw. des Protokollführenden sowie der teilnehmenden Studieren-
den, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuell besondere Vorkommnisse enthält. Die 
Beweisbarkeit der Ergebnisse ist zu gewährleisten. Den Studierenden ist gemäß § 26 Ein-
sicht in die multimediale Prüfung zu gewähren. Einzelheiten sind in den fachspezifischen 
Prüfungsordnungen geregelt. 

 
(6) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie 

bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner fest-
gestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 
Mündliche Prüfungen werden entweder von mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder von 
einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden als 
Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. Die wesentlichen Gegenstände und Er-
gebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der 
Prüfung ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung be-
kannt zu geben. Die Dauer einer mündlichen Prüfung wird in den jeweiligen fachspezifischen 
Prüfungsordnungen festgelegt. Möglich sind mindestens 15 und höchstens 60 Minuten. 

 
Im Rahmen einer Gruppenprüfung ist darauf zu achten, dass der gleiche Zeitrahmen pro 
Kandidatin bzw. Kandidat wie bei einer Einzelprüfung eingehalten wird. Die maximale Anzahl 
der Kandidatinnen und Kandidaten bei einer Gruppenprüfung ist in den fachspezifischen Prü-
fungsordnungen geregelt. 

 
(7) Im Rahmen einer Studienarbeit bearbeiten die Studierenden eine Aufgabenstellung aus 

dem Bereich des Masterstudiengangs. Einzelheiten sind in den fachspezifischen Prüfungs-
ordnungen geregelt. 

 
(8) Im Rahmen einer schriftlichen Hausarbeit wird eine Aufgabenstellung aus dem Bereich der 

Lehrveranstaltung ggfs. unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und weiterer geeig-
neter Hilfsmittel sachgemäß bearbeitet und geeigneten Lösungen zugeführt. Die Hilfsmittel 
werden zusammen mit der Aufgabenstellung bekannt gegeben. Der Umfang der Hausarbeit 
ist in den fachspezifischen Prüfungsordnungen festgelegt. 

 
(9) Im Rahmen einer Projektarbeit soll selbständig eine eng umrissene, wissenschaftliche 

Problemstellung unter Anleitung schriftlich dokumentiert werden. Einzelheiten sind in den 
fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
(10) Im Rahmen einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolio stellen die Studierenden, 

ausgehend von auf die Lehrveranstaltung bzw. das Modul bezogenen Aufgaben- und Frage-
stellungen, über einen längeren Zeitraum in systematischer und zielgerichteter Form selb-
ständig verfasste und ausgewählte Dokumente und Materialien zusammen. Der konkrete 
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Zeitraum, Aufgaben- und Fragestellungen, die Anforderungen sowie die Bewertungskriterien 
werden zu Beginn des Zusammenstellungsprozesses bekannt gemacht. Ein Portfolio ist 
auch als E-Portfolios möglich. Einzelheiten sind in den fachspezifischen Prüfungsordnungen 
geregelt. 

 
(11) Ein Referat ist in der Regel ein Vortrag auf der Grundlage einer schriftlichen Ausarbeitung. 

Die Dauer des Referats sowie der Umfang der Ausarbeitung sind in den fachspezifischen 
Prüfungsordnungen festgelegt. Dabei sollen die Studierenden nachweisen, dass sie zur wis-
senschaftlichen Ausarbeitung eines Themas unter Berücksichtigung der Zusammenhänge 
des Faches in der Lage sind und die Ergebnisse mündlich vorstellen können. 

 
(12) Im Kolloquium sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in einem Gespräch mit der 

bzw. dem Prüfenden und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums Zu-
sammenhänge des Faches erkennen und spezielle Fragestellungen in diesem Zusammen-
hang einzuordnen vermögen. Das Kolloquium kann mit einem Referat gemäß Absatz 11 be-
gonnen werden. Die Dauer des Gesprächs ist in den fachspezifischen Prüfungsordnungen 
festzulegen. Einzelheiten sind in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
(13) Prüfungen gemäß den Absätzen 7 bis 9 sowie 11 und 12 können auch als Gruppenleistung 

zugelassen werden, sofern eine individuelle Bewertung des Anteils eines jeden Gruppenmit-
glieds möglich ist. 

 
(14) Im Praktikum sollen die Studierenden das selbständige wissenschaftliche Arbeiten und die 

wissenschaftliche Darstellung selbständig erarbeiteter Ergebnisse erlernen. Als Prüfungsleis-
tungen in den Praktika können das Fachwissen der Studierenden, die praktische Anwendung 
der Methoden und Werkzeuge des Fachs und die Qualität der wissenschaftlichen Ausarbei-
tung bewertet werden. Werden die Praktika in Kleingruppen durchgeführt, wird die Leistung 
der bzw. des Studierenden bewertet. Einzelheiten sowie zusätzliche fachspezifische Anfor-
derungen sind in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
(15) Modulbausteine sind beliebig wiederholbare Prüfungsvorleistungen, die entweder Anmelde- 

bzw. Zuteilungsbedingungen für Prüfungen, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen ange-
meldet und erbracht werden können, sind, oder die Notenverbesserung ermöglichen. Hierzu 
zählen zum Beispiel schriftliche Hausaufgaben, die begleitend während des Semesters aus-
gegeben und bewertet werden. Sie sollen die Studierende bzw. den Studierenden schrittwei-
se auf nachfolgende Prüfungsleistungen vorbereiten. Bei diesen semesterbegleitenden 
Hausaufgaben besteht die Möglichkeit einer Anrechnung bis zu einem Umfang von bis ma-
ximal 20 % auf eine nachfolgende abschließende Prüfungsleistung in der jeweiligen Lehrver-
anstaltung. Die Dozentin bzw. der Dozent gibt zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch 
bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS die genauen Kriterien für den Erwerb von 
Bonuspunkten an. Bestandene Modulbausteine haben Gültigkeit für alle Prüfungsversuche, 
die zu einer in einem Semester oder Jahr angebotenen Lehrveranstaltung gehören. 
Einzelheiten sind in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
 

§ 12 
Praxissemester 

 
Das Masterstudium umfasst ein bildungswissenschaftlich und fachdidaktisch vorbereitetes und 
begleitetes Praxissemester in der dem angestrebten Lehramt entsprechenden Schulform und den 
Studienfächern. Die Einzelheiten zum Praxissemester werden in der Ordnung für das Praxisse-
mester in dem Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an 
Berufskollegs sowie in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 
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§ 13 
Zusätzliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in weiteren, frei wählbaren Modulen einer 

Prüfung unterziehen (zusätzliche Prüfungsleistungen). 
 

(2) Für zusätzliche Prüfungsleistungen gelten grundsätzlich die in den §§ 14 bis 19 getroffenen 
Regelungen. 

 
(3) Prüfungsleistungen, die über die nach dem Studienverlaufsplan des jeweiligen Studiengangs 

zu erbringenden Leistungen hinausgehen und von Studierenden erbracht wurden, können im 
Nachhinein als Zusatzleistung festgelegt werden. Die Erklärung ist innerhalb einer Woche 
nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der letzten Prüfungsleistung des jeweiligen 
Studiengangs schriftlich beim ZPA einzureichen. Die entsprechende Prüfungsleistung mit ih-
rem Ergebnis wird in diesem Fall als Zusatzleistung in das Zeugnis aufgenommen, jedoch 
bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 
(4) Prüfungsleistungen, die nicht im Studienverlaufsplan des jeweiligen Studiengangs vorgese-

hen sind, werden mit ihrem Ergebnis auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten als Zu-
satzleistung in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 
mit einbezogen. Der Antrag ist spätestens innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses der letzten Prüfungsleistung des jeweiligen Studiengangs schriftlich 
beim ZPA zu stellen. 

 
(5) Eine einmal nach den Absätzen 3 und 4 als zusätzlich deklarierte Prüfungsleistung kann in 

dem Studiengang, in dem die bzw. der Studierende zum Zeitpunkt der Ablegung der Prü-
fungsleistung eingeschrieben ist, nachträglich nicht mehr als Pflicht- oder Wahlpflichtleistung 
deklariert werden. 

 
 

§ 14  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden 

festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 

 1 = sehr gut Eine ausgezeichnete Leistung; 

 2 = gut Eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt; 

 3 = befriedigend Eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht; 

 4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt; 

 5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

 
Durch Herabsetzen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. Nicht benotete Leistungen erhalten die Bewertung „bestanden“ bzw. „nicht 
bestanden“. 
 

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen, die nicht innerhalb der jeweils vorgesehenen Bearbeitungs-
zeit abgeschlossen werden, gelten als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
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(3) Wird eine Prüfungsleistung gemäß § 16 Abs. 3 von zwei Prüfenden bewertet, so ergibt sich 
die Note der Prüfungsleistung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Der 
Wert der aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten gebildeten Note muss gegebenen-
falls auf den nächstliegenden Wert nach § 14 Abs. 1 gerundet werden. Liegt der Wert genau 
zwischen zwei Notenstufen, so wird die bessere Note gewählt. Beträgt die Differenz mehr als 
2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder bes-
ser, wird vom jeweils zuständigen Prüfungsausschuss im Fall schriftlicher Prüfungsleistun-
gen eine dritte prüfungsberechtigte Person zu Bewertung bestellt. In diesem Fall wird die No-
te aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. Die Prüfungsleistung kann in die-
sem Falle jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser gewertet werden, wenn min-
destens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. 

 
(4) Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu 

einer Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. Die Bewertungskriterien 
müssen auf dem Klausurbogen sowie 14 Tage vor der Prüfung im CMS bekannt gegeben 
werden. Eine Klausur mit ausschließlich Multiple Choice Aufgaben gilt als bestanden, wenn 

 
a) 60 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden oder 

b) mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden und die Zahl 
der zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prü-
fungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die erstmals an der 
Prüfung teilgenommen haben. Mit den Noten ist auch der Punkteschnitt bekannt zu 
geben. 

 
(5) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat gemäß Absatz 4 die Mindestzahl der Aufgaben richtig 

beantwortet und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 
 

 sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75% 

 gut, falls sie bzw. er mindestens 50% aber weniger als 75% 

 befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25% aber weniger als 50% 

 ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25% 

 
der darüber hinausgehenden Aufgaben zutreffend beantwortet hat. 

 
(6) Besteht eine Klausur sowohl aus Multiple Choice als auch aus anderen Aufgaben, so werden 

die Multiple Choice Aufgaben nach den Absätzen 4 und 5 bewertet. Die übrigen Aufgaben 
werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Die Note wird aus den gewichteten 
Ergebnissen beider Aufgabenteile errechnet. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der 
Aufgabenarten an der Klausur. Dieser bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der 
Punkte, die in den verschiedenen Aufgabenarten maximal erreicht werden können. 

 
(7) Eine Bewertung der Prüfung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum 

Zeitpunkt der Prüfung bzw. bei der Abgabe einer zu bewertenden Leistung im Studiengang 
eingeschrieben ist. Die Bewertung für die Prüfungen ist nach spätestens sechs Wochen 
mitzuteilen, dabei muss sichergestellt werden, dass die Bewertung spätestens zehn Tage 
vor einer möglichen Wiederholungsprüfung vorliegt. Eine Benachrichtigung der Studierenden 
zur Benotung erfolgt automatisiert über das CMS. Die Studierenden können ihren aktuellen 
Notenspiegel im CMS abfragen. Es ist zu gewährleisten, dass die Noten des jeweiligen Mo-
duls aus dem Wintersemester bis zum 30.4. bzw. aus dem Sommersemester bis zum 31.10. 
über das CMS beim ZPA eingetragen sind. 
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(8) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens ”ausreichend” (4,0) ist. Besteht eine 

Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note 
„ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein. 

 
(9) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens 

„ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen fachspezifischen 
Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind. 

 
(10) Die jeweilige Fachnote der beiden Fächer sowie des bildungswissenschaftlichen Studiums 

wird aus den Noten der einzelnen Module des jeweiligen Fachs gebildet, wobei die einzelnen 
Modulnoten mit den dazugehörigen CP gewichtet werden. 

 
Die Gesamtnote wird aus den Fachnoten der beiden Fächer, der Fachnote DSSZ, der Fach-
note des Bildungswissenschaftlichen Studiums und der Note der Masterarbeit gebildet, ge-
wichtet nach den dazugehörigen CP. Die Note für das Praxissemester fließt nicht in die Ge-
samtnotenberechnung mit ein. 
 
Die Gesamtnote der bestandenen Masterprüfung lautet: 

 
bei einem Durchschnitt bis 1,59 = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,60 bis 2,59 = gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,60 bis 3,59 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,60 bis 4,00 = ausreichend. 

 
(11) Bei der Bildung der Noten und der Gesamtnote werden zwei Dezimalstellen hinter dem 

Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(12) In Ergänzung der Gesamtnote „sehr gut“ wird der Zusatz „mit Auszeichnung“ hinzugefügt, 

wenn die Masterarbeit mit 1,0 bewertet und die Gesamtnote nicht schlechter als 1,39 ist. 
 
 

§ 15 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bilden die lehramtsausbildenden Fakultäten jeweils mindestens einen Prüfungs-
ausschuss. Der Prüfungsausschuss besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, deren bzw. 
dessen Stellvertretung und fünf weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die bzw. der Vorsit-
zende, die Stellvertretung und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professo-
rinnen und Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden ge-
wählt. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden Vertreterinnen bzw. Vertreter 
gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei 
Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

 
(2) Der jeweilige Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des 

Verwaltungsprozessrechts. 
 
(3) Der jeweilige Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsord-

nung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. 
Er ist insbesondere zuständig für die Bescheidung von Widersprüchen gegen in Prüfungs-
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verfahren getroffene Entscheidungen. Entscheidungen im Widerspruchsverfahren sind zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

(4) Der jeweilige Prüfungsausschuss hat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, der Fakultät 
über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung und des Studienverlaufsplanes und legt die Verteilung der No-
ten und der Gesamtnoten offen. Der jeweilige Prüfungsausschuss kann über die in dieser 
Prüfungsordnung sowie in den fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelten Fälle hinaus 
weitere, genau zu bezeichnende Aufgaben auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden über-
tragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche, den Bericht an die Fakultät 
sowie für Entscheidungen gemäß § 25. Die Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses 
haben gegenüber der bzw. dem Vorsitzenden ein Auskunftsrecht bezüglich von dieser bzw. 
diesem getroffener Entscheidungen. 

 
(5) Der jeweilige Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzen-

den oder deren bzw. dessen Stellvertretung zwei weitere stimmberechtigte Professorinnen 
bzw. Professoren oder deren Vertretung und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mit-
glieder oder deren Vertreterinnen bzw. Vertreter anwesend sind. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. 

 
(6) Die Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prü-

fungen sowie der Einsichtnahme beizuwohnen. 
 
(7) Die Sitzungen des jeweiligen Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses und die Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen der Amtsverschwie-
genheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Sofern 
der jeweilige Prüfungsausschuss einverstanden ist, können sachkundige Gäste zu den Sit-
zungen des Prüfungsausschusses zugelassen werden. Die Gäste sind nicht stimmberech-
tigt, unterliegen jedoch ebenfalls der Amtsverschwiegenheit. 

 
(8) Der jeweilige Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 

Verwaltungshilfe des ZPA. 
 
 

§ 16 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Für Prüfungen im Sinne des § 11 gelten alle Personen mit selbständiger Lehrbefugnis als zu 

Prüferinnen und Prüfern der von ihnen gehaltenen Lehrveranstaltungen bestellt. Zu Zweit-
prüferinnen bzw. Zweitprüfern ihrer Fachgebiete gelten alle Personen als bestellt, die über 
eine selbständige Lehrbefugnis verfügen. Darüber hinaus kann die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses weitere Personen zu Prüferinnen und Prüfern bestellen. Prüfungsleis-
tungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Abschlussprüfung abgelegt und, sofern nicht zwin-
gende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem der Prüfung vorangehenden Studienab-
schnitt eine selbständige Lehrtätigkeit in dem betreffenden Modul ausgeübt haben. Die Prü-
fenden benennen ggfs. die Beisitzenden. Beisitzende dürfen nur sachkundige Personen 
sein, die über einen entsprechenden oder gleichwertigen Abschluss verfügen. 

 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Die Vorschrift des § 15 Abs. 7 

Satz 2 gilt entsprechend. Dies gilt auch für die Beisitzenden. 
 
(3) Schriftliche und mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang laut Studienverlaufsplan 

abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen 
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keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen bzw. Prü-
fern gemäß § 14 Abs. 3 zu bewerten. Handelt es sich insoweit um Klausuren in Form von e-
Tests oder um Prüfungen mit Multiple Choice-Aufgaben, so müssen wegen der in diesen 
Fällen vorverlagerten Prüfertätigkeit bereits die Klausuren bzw. Prüfungsaufgaben von zwei 
Prüferinnen bzw. Prüfern erstellt werden. Im Fall von mündlichen Ergänzungsprüfungen ge-
mäß § 18 Abs. 2 ist die Bewertung durch eine Prüfende bzw. einen Prüfenden ausreichend. 

 
(4) Die Prüfenden können fachlich geeigneten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die mindes-

tens eine entsprechende Qualifikation für die betroffene Prüfungsleistung haben, die Vorkor-
rektur von schriftlichen Prüfungsleistungen übertragen. 

 
 

§ 17 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen  

und Prüfungsleistungen 
 

(1) Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Berufsakademien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden auf Antrag an den jeweils zuständigen 
Prüfungsausschuss anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein we-
sentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche gilt hin-
sichtlich Studienabschlüssen, mit denen Studiengänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlos-
sen worden sind. Die Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 2 dient der Fortsetzung des 
Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zu-
lassung zur Promotion. 

 
(2) Wesentliche Unterschiede bestehen insbesondere dann, wenn die erworbenen Kompeten-

zen den Anforderungen des jeweiligen Masterstudiengangs nicht entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzu-
nehmen. Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen der Hochschul-
partnerschaft zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen gehört werden. 

 
(3) Die Anerkennung nach Absatz 1 führt zu einer Einstufung in das Fachsemester, dessen Zahl 

sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erworbenen CP im Verhältnis zu dem Ge-
samtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren CP ergibt. 

 
(4) Die bzw. der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen in deutscher 

oder englischer Sprache vorzulegen. Von Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst sind, sind auf Verlangen des jeweiligen Prüfungsausschusses beglaubig-
te Übersetzungen beizufügen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den erworbenen Kom-
petenzen und in diesem Zusammenhang bestandenen, nicht bestandenen oder erbrachten 
Leistungen enthalten, die jeweils angerechnet werden sollen. Bei einer Anrechnung von Stu-
dienzeiten und Leistungen aus Studiengängen sind in der Regel die entsprechenden Modul-
beschreibungen sowie das Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzu-
legen. 

 
(5) Die Studien- und Prüfungsleistungen von Schülerinnen und Schülern, die im Einzelfall auf-

grund besonderer Begabungen als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung 
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen wurden, werden bei einem späteren Stu-
dium auf Antrag angerechnet. 
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(6) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist der Prüfungsausschuss des je-
weiligen Masterstudiengangs. Vor Feststellung, ob wesentliche Unterschiede vorliegen, ist in 
der Regel eine Fachvertreterin bzw. ein Fachvertreter zu hören. Die Entscheidung über die 
Anrechnung erfolgt innerhalb von spätestens 3 Monaten ab dem vollständigen Vorliegen al-
ler erforderlichen Unterlagen. 

 
(7) Die Anerkennung setzt voraus, dass an der RWTH im jeweiligen Studiengang noch Prü-

fungsleistungen in einem solchen nennenswerten Umfang zu erbringen sind, die die Verlei-
hung des jeweiligen akademischen Grades der RWTH berechtigt erscheinen lassen. Dies ist 
in der Regel die Erbringung der Masterarbeit als letzte Prüfungsleistung des jeweiligen Stu-
dienganges. 

 
(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensys-

teme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „angerechnet” aufgenom-
men. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Es wird empfohlen, die Anerkennung 
von im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen auf der Grundlage der Empfeh-
lung zur Umrechnung von Noten im Rahmen temporärer Auslandsaufenthalte erbrachter 
Studien- und Prüfungsleistungen an der RWTH in der jeweils aktuellen Fassung vorzuneh-
men. 

 
(9) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 

der eingereichten Unterlagen anrechnen, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den 
Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 
(10) Die Entscheidung über die Nichtanrechnung von inländischen oder ausländischen Studien-

zeiten, Studien- und Prüfungsleistungen oder sonstigen Kenntnissen und Qualifikationen 
ergeht durch Bescheid. Der Bescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 

 
 

§ 18 
Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit 

und Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Bei „nicht ausreichenden” Leistungen können die Prüfungen zweimal, die Masterarbeit kann 

einmal wiederholt werden. Falls die Wiederholung einer Prüfung ebenfalls nicht bestanden 
worden ist, wird den Studierenden empfohlen, die Fachstudienberatung aufzusuchen. Die 
Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 

 
(2) Erreicht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat in der zweiten Wiederholung einer Klausur die 

Note „nicht ausreichend“ (5,0), so ist ihr bzw. ihm auf Antrag vor einer Festsetzung der Note 
„nicht ausreichend“ die Möglichkeit zu bieten, sich einer mündlichen Ergänzungsprüfung zu 
unterziehen. Dies gilt nicht, wenn diese Note aufgrund eines Täuschungsversuchs, eines 
Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 19 Abs. 2 festgesetzt 
wurde. Der Antrag auf Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung ist unverzüglich 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses der 2. Wiederholungsklausur, spätestens im Termin zur 
Einsichtnahme zu stellen. Sollte einer Kandidatin bzw. einem Kandidaten die persönliche 
Teilnahme am Termin zur Einsichtnahme nicht möglich sein, kann der Antrag im Termin zur 
Einsichtnahme auch durch eine entsprechend bevollmächtigte Vertreterin bzw. einen ent-
sprechend bevollmächtigten Vertreter gestellt werden. Der Termin für die mündliche Ergän-
zungsprüfung wird im Termin zur Klausureinsicht festgelegt und findet spätestens innerhalb  
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der nächsten vier Wochen ab Klausureinsicht statt. Für die Abnahme der mündlichen Ergän-
zungsprüfung gilt § 11 Abs. 6 entsprechend. Aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Er-
gänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. die Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
festgesetzt. 

 
(3) Die wiederholte Masterarbeit muss spätestens drei Semester nach dem Fehlversuch der 

ersten Arbeit angemeldet werden. Die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und entsprechend den Fristen 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit sowie die Berücksichtigung von 
Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von § 48 Abs. 5 S. 2 Nr. 5 HG werden 
auf diese Frist nicht angerechnet. Wer diese Frist überschreitet, verliert ihren bzw. seinen 
Prüfungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Versäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(4) Wiederholungstermine von Klausuren können von den Prüfenden in schriftlicher oder münd-

licher Form abgenommen werden. Die Studierenden werden spätestens zwei Wochen vor 
der Wiederholungsprüfung über das CMS darüber informiert, ob die Wiederholungsprüfung 
mündlich oder schriftlich durchgeführt wird. 

 
(5) Setzt sich eine Prüfung aus mehreren Prüfungsteilen zusammen, so ist in den fachspezifi-

schen Prüfungsordnungen sicherzustellen, dass die Einzelleistungen mit einer zu beschrei-
benden Gewichtung anteilig in die Modulnote eingehen. 

 
(6) Ein Modul ist endgültig nicht bestanden, wenn noch zum Bestehen erforderliche Prüfungen 

nicht mehr wiederholt werden können. 
 
(7) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zum Bestehen eines Moduls notwen-

dige Leistungen nicht mehr wiederholt werden können, wenn der Nachweis über die erfolg-
reiche Durchführung des Praxissemester nicht mehr erbracht werden kann oder wenn die 
zweite Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als „nicht ausreichend“ be-
wertet gilt. 

 
(8) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können vorsehen, dass frei wählbare Module eines 

Studiengangs ersetzt werden, solange dies der jeweilige Modulkatalog zulässt. Ein Bereich 
(Vertiefungsrichtung, Berufsfeld, Anwendungsfach, Nebenfach) eines Studiengangs kann 
nach Maßgabe der jeweiligen fachspezifischen Prüfungsordnung gewechselt werden. 

 
 

§ 19 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis drei Werktage vor dem jeweiligen Prüfungs-

termin ohne Angabe von Gründen von Prüfungen abmelden. Das nähere Verfahren sowie 
gegebenenfalls abweichende Abmelderegeln für besondere Prüfungsformen sind in den 
fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin 

bzw. der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. In diesem Fall besteht kein Anrecht auf eine mündliche Ergänzungs-
prüfung. 

 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erfor-
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derlich. Das Attest gilt grundsätzlich für den gesamten Tag bzw. die voraussichtliche Dauer 
der Erkrankung. Im Falle eines krankheitsbedingten Rücktritts zwischen zwei für den glei-
chen Tag angesetzten Prüfungen muss das ärztliche Attest das Datum und die genaue Uhr-
zeit der ärztlichen Untersuchung ausweisen. Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat die 
Prüfungsunfähigkeit erst nach Antritt der Prüfung geltend, muss das Attest die Uhrzeit und 
das Datum dokumentieren. Darüber hinaus muss von der Ärztin bzw. dem Arzt bestätigt 
werden, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung nicht vor bzw. während der Prüfung fest-
gestellt werden konnte. 

 
(4) Atteste sind unverzüglich, das heißt in der Regel spätestens am Tag der Prüfung, einzuho-

len. Sie müssen spätestens am dritten Werktag nach dem jeweiligen Prüfungstermin beim 
ZPA vorliegen. Die Einreichung nach Bekanntgabe der Noten ist in der Regel als verspätet 
anzusehen. Ein verspätetes Attest wird als Antrag auf einen nachträglichen krankheitsbe-
dingten Rücktritt von einem Prüfungsversuch gewertet, über den der zuständige Prüfungs-
ausschuss entscheidet. 

 
(5) Die bzw. der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vor-

lage eines Attestes einer Vertrauensärztin bzw. eines Vertrauensarztes, die bzw. der vom 
Prüfungsausschuss zur Auswahl benannt wurde, verlangen. Die Kosten eines vertrauens-
ärztlichen Attests trägt die Hochschule. 

 
(6) Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für die krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit 

nicht an, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten dies durch schriftlichen Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung mitgeteilt. 

 
(7) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung, 

z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung 
als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der bzw. dem jeweiligen 
Prüfenden oder von der für die Aufsichtsführung zuständigen Person getroffen und akten-
kundig gemacht. Wird bei Klausuren ein Täuschungsversuch festgestellt, ist die Prüfung ab-
zubrechen und die Arbeit einzuziehen. Der Bearbeitungsstand, die Feststellung des Datums 
und der Uhrzeit sowie die Art des Täuschungsversuchs sind mit Unterschrift des bzw. der 
Aufsichtsführenden zu dokumentieren. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der bzw. dem jeweiligen Prüfenden 
oder der aufsichtführenden Person in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit 
„nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu ma-
chen. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches 
kann die Kandidatin bzw. der Kandidat zudem exmatrikuliert werden. 

 
(8) Belastende Entscheidungen nach den Absätzen 2 bis 7 sind der Kandidatin bzw. dem Kan-

didaten durch den jeweiligen Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
 
 

II. Masterprüfung und Masterarbeit 
 
 

§ 20 
Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 
 

1. den Prüfungen in den Modulen der beiden Fächer 



 

 

NUMMER  2015/111 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

23/29

2. den Prüfungen in den Modulen des Bildungswissenschaftlichen Studiums 

3. der Prüfung im Modul DSSZ 

4. dem Praxissemester 

5. sowie der Masterarbeit und ggf. dem Mastervortragskolloquium. 

 

Die Prüfungsformen sowie etwaige Zulassungsvoraussetzungen sind in den fachspezifi-
schen Prüfungsordnungen geregelt. 

 
(2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfungen sollte sich am Studienver-

laufsplan der fachspezifischen Prüfungsordnungen orientieren. Prüfungen werden studien-
begleitend abgelegt. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, 
wenn für beide Fächer sowie das Bildungswissenschaftliche Studium und DSSZ insgesamt 
58 CP erreicht sind und in dem Fach, in dem die Masterarbeit geschrieben wird, die in der 
jeweiligen fachspezifischen Prüfungsordnung angegebene Mindestanzahl an CP sowie ge-
gebenenfalls weitere erforderliche Leistungen nachgewiesen sind. 

 
 

§ 21 
Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit besteht aus einer schriftlichen Arbeit der Kandidatin bzw. des Kandidaten. 

Sie soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, ein Problem innerhalb 
einer vorgegebenen Frist nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung selbstständig 
zu bearbeiten. Die Masterarbeit ist in einem der beiden Fächer oder im bildungswissen-
schaftlichen Studium im Fach Erziehungswissenschaft zu schreiben. 

 
(2) Die Masterarbeit kann von jeder bzw. jedem an der RWTH im jeweiligen Studiengang in For-

schung und Lehre tätigen Professorin bzw. Professor, sowie aufgrund entsprechender Rege-
lung des zuständigen Prüfungsausschusses durch habilitierte Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
ter, außerplanmäßige Professorinnen bzw. Professoren, Junior-Professorinnen bzw. Profes-
soren, Honorarprofessorinnen bzw. Professoren und Gastprofessorinnen bzw. Professoren 
ausgegeben und betreut werden. Darüber hinaus kann der jeweils zuständige Prüfungsaus-
schuss Personen mit selbständiger Lehrbefugnis mit der Ausgabe und Betreuung beauftra-
gen. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter können bei der Betreuung mitwir-
ken. In Ausnahmefällen kann die Masterarbeit mit Zustimmung des zuständigen Prüfungs-
ausschusses außerhalb der am jeweiligen Studiengang beteiligten Fakultät oder Fachgruppe 
bzw. außerhalb der RWTH ausgeführt werden, wenn sie von einer der in S. 1 genannten 
Personen ausgegeben und betreut wird. Externe Betreuer können nach Maßgabe des § 65 
Abs. 1 HG durch den jeweils zuständigen Prüfungsausschuss zu Zweitprüfern bestellt wer-
den. Weitere Einzelheiten regeln die fachspezifischen Prüfungsordnungen. 

 
(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann für die Masterarbeit Prüfende vorschlagen. Auf die 

Vorschläge der Kandidatin bzw. des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen 
werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. Der Kandidatin bzw. dem Kan-
didaten ist Gelegenheit zu geben, für die Aufgabenstellung Vorschläge zu machen. 

 
(4) Auf besonderen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses dafür, dass sie bzw. er zum vorgesehenen Zeitpunkt die Aufga-
benstellung einer Masterarbeit erhält. 

 
(5) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen legen fest, in welcher Sprache die Masterarbeit 

abgefasst werden kann. In der Regel kann sie im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin 
bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst wer-
den. Abweichend davon können die fachspezifischen Prüfungsordnungen regeln, dass die 
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Masterarbeit in einer anderen Sprache verfasst werden kann, sofern die fachkundige Bewer-
tung gewährleistet ist. 

 
(6) Die bzw. der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses teilt der Kandidatin bzw. 

dem Kandidaten den Abgabetermin mit. Sie bzw. er kann hierbei durch das ZPA unterstützt 
werden. Der Zeitpunkt der Ausgabe (Beginn der Bearbeitungszeit) sowie die Aufgabenstel-
lung sind aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe der Aufgabenstellung werden die bzw. 
der Erstprüfende und die bzw. der Zweitprüfende durch den jeweils zuständigen Prüfungs-
ausschuss bestellt. 

 
(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend sechs 

Monate. Die Aufgabenstellung muss so beschaffen sein, dass die Masterarbeit innerhalb der 
vorgegebenen Frist von sechs Monaten mit einem den dafür vergebenen CP äquivalenten 
Arbeitsaufwand abgeschlossen werden kann. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann 
nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben wer-
den. Im Wiederholungsversuch ist dies jedoch nur dann möglich, wenn die Kandidatin bzw. 
der Kandidat bei der Anfertigung der ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat. Ausnahmsweise kann der zuständige Prüfungsausschuss im Einzelfall 
auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und bei Befürwortung durch die 
Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit um bis 
zu sechs Wochen verlängern. 

 
(8) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können vorsehen, dass die Ergebnisse der Mas-

terarbeit im Rahmen eines Mastervortragskolloquiums zu präsentieren sind. Für die Durch-
führung gilt § 11 Abs. 12 entsprechend. Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass das Mastervortragskolloquium vor Abgabe der Masterarbeit abgehalten wer-
den kann. 

 
(9) Der Bearbeitungsumfang für die Masterarbeit beträgt 18 CP. Die Benotung der Masterarbeit 

kann erst nach Durchführung des Mastervortragskolloquiums erfolgen. Sieht die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung ein Mastervortragskolloquium im Sinne von Absatz 8 vor, so wird die-
ses benotet und geht mit einer Gewichtung von bis zu 3 CP in die Note der Masterarbeit ein. 
Näheres regeln die fachspezifischen Prüfungsordnungen. 

 
 

§ 22 
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt ab-

zuliefern. In der Regel sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden; zu-
sätzlich kann die Einreichung auf einem Datenträger als PDF vorgesehen werden. Fester 
Bestandteil der gebundenen Exemplare muss die schriftliche eidesstattliche Versicherung 
der Kandidatin bzw. des Kandidaten sein, dass sie bzw. er die Arbeit eigenhändig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Gegebenenfalls 
muss die Erklärung auch die Übereinstimmung von schriftlicher und elektronischer Fassung 
enthalten. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nicht frist-
gemäß abgeliefert, gilt sie als mit ”nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Eine Bewertung erfolgt 
nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeitpunkt der Abgabe im Studiengang ein-
geschrieben ist. 

 
(2) Prüfende bzw. Prüfender ist diejenige bzw. derjenige, die bzw. der die Aufgabenstellung 

ausgegeben hat. Die Arbeit stellt in der Regel die letzte Prüfungsleistung dar und ist stets 
von zwei Prüfenden gemäß § 14 Abs. 1 mit einer schriftlichen Begründung zu bewerten. Die 
Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 14 
Abs. 1 gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Der Wert der aus dem arith-
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metischen Mittel der Einzelnoten gebildeten Note kann von den Werten des § 14 Abs. 1 ab-
weichen. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, 
die andere aber „ausreichend“ oder besser, so findet die Vorschrift des § 14 Abs. 3 Anwen-
dung. 

 
(3) Die Begutachtung und Bewertung der Masterarbeit hat – mit Ausnahme Absatz 2 Satz 4 – 

spätestens acht Wochen nach dem jeweiligen Abgabetermin zu erfolgen. Erfolgt die Begut-
achtung und Bewertung nicht fristgerecht, ist der zuständige Prüfungsausschuss berechtigt, 
andere Prüfende zu bestimmen. 

 
 

§ 23 
Bestehen der Masterprüfung 

 
Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Module bestanden sind, das 
Praxissemester erfolgreich durchgeführt wurde und die Note der Masterarbeit mindestens 
„ausreichend” (4,0) lautet. Mit Bestehen der Masterprüfung ist das Masterstudium beendet. 

 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 24 
Zeugnis, Urkunde und Bescheinigungen 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Masterprüfung bestanden, so erhält sie bzw. er 

spätestens zwei Monate nach Bekanntgabe der Benotung der letzten Prüfungsleistung über 
die Ergebnisse ein Zeugnis. Das Zeugnis über den Masterabschluss weist neben der 
Bezeichnung „Master of Education“ auch den Bezug auf das entsprechende Lehramt aus. 
Das Zeugnis enthält neben einer Gesamtnote auch Noten für die einzelnen Fächer, das 
Bildungswissenschaftliche Studium sowie fachpraktische Prüfungen gemäß § 11 
Abs. 7 LABG. Die Module und die Masterarbeit werden mit den jeweiligen Noten und CP 
ausgewiesen. In das Zeugnis werden auch der Titel der Masterarbeit sowie die zusätzlichen 
Module aufgenommen. Die Gesamtnote wird sowohl verbal, als Zahl mit zwei Dezimalstellen 
und als ECTS-Grad angegeben. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleitung abgelegt wurde. 
 
(3) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. 
 
(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine in deutscher 

und englischer Sprache abgefasste Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 
Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird von der 
Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät, in der die Masterarbeit geschrieben wurde, und der 
bzw. dem Vorsitzenden des entsprechenden Prüfungsausschusses unterzeichnet. 

 
(5) Mit dem Zeugnis wird der Absolventin bzw. dem Absolventen ein in deutscher und englischer 

Sprache abgefasstes Diploma Supplement ausgehändigt. Das Diploma Supplement infor-
miert über die wesentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Stu-
dienverlauf, die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hoch-
schule. 
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(6) Ist die Masterprüfung gemäß § 18 Abs. 6 endgültig nicht bestanden, erteilt die bzw. der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses, in dessen Zuständigkeitsbereich ein Modul oder die 
Masterarbeit endgültig nicht bestanden wurde, der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

 
(7) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 

an das ZPA einen Notenspiegel über die insgesamt erbrachten Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 25 
Ungültigkeit der Masterprüfung, Aberkennung des akademischen Grades 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der zuständige Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die 
Kandidatin bzw. der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz 
oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. 

Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der akademische Grad 

durch die zuständige Fakultät abzuerkennen und die Urkunde einzuziehen. 
 
 

§ 26 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist die Möglichkeit zu geben, nach Bekanntgabe der 

Noten Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. schriftlichen Prüfungsarbeiten zu nehmen. Die 
Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich für die Einsichtnahme durch eine entsprechend 
schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen. Zeit und Ort der Einsichtnahme sind 
während der Prüfung, spätestens mit Bekanntgabe der Note mitzuteilen. Für die 
Einsichtnahme muss den Studierenden genügend Zeit gegeben werden. Die Einsichtnahme 
muss bei einer Klausurdauer bis 60 Minuten mindestens 10 Minuten, bei einer Klausurdauer 
von mehr als 60 Minuten bis 120 Minuten mindestens 20 Minuten, und bei einer Klausurdau-
er von mehr als 120 Minuten mindestens 30 Minuten betragen. Die genaue Zeit wird in den 
fachspezifischen Prüfungsordnungen geregelt. Es ist sicherzustellen, dass die Korrekturen 
angemessen erklärt werden können. 

 
(2) Sofern Absatz 1 keine Anwendung findet, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nach 

Abschluss des Prüfungsverfahrens auf Antrag Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der 
Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Abschlusszeugnisses bei der bzw. 
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dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsit-
zende des zuständigen Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 
(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat keinen Anspruch auf die Anfertigung von Kopien, Ab-

schriften oder Fotos der Prüfungsakten im Rahmen der Einsichtnahme. Das Recht zur Anfer-
tigung von Notizen bleibt hiervon unberührt. 

 
 

§ 27 
Widerspruchsverfahren 

 
Gegen Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten ist der Widerspruch zulässig. Dieser ist inner-
halb eines Monats ab Bekanntgabe der jeweiligen Entscheidung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem jeweils zuständigen Prüfungsausschuss einzulegen. Wird einem Widerspruch nicht abge-
holfen, so ergeht ein schriftlicher Bescheid, der zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen ist. 

 
 

§ 28 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung, in der Fassung der dritten Ordnung zur Änderung der Prüfungsord-

nung, tritt zum Wintersemester 2015/2016 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekannt-
machungen der RWTH veröffentlicht. 

 
(2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den lehramtsbe-

zogenen Masterstudiengang an der RWTH eingeschrieben sind. 
 
(3) Solange im Hinblick auf § 11 Abs. 6 S. 8 in den fachspezifischen Prüfungsordnungen noch 

keine entsprechende Regelung getroffen worden ist, gilt, dass eine Gruppenprüfung mit nicht 
mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt wird. 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Zentrumsrats vom 01.07.2015 und des Beschlusses 
der Vorsitzenden des Zentrumsrates vom 16.07.2015 sowie des Beschlusses des Senats vom 
16.07.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

    Für den Rektor 
Der Kanzler 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 
Aachen, den 23.07.2015  

 
gez. Nettekoven 

   Manfred Nettekoven 
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Anlage 1a 
Struktur der Lehramtsausbildung Studiengangmodell I – gleichgewichtet 
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Anlage 1b 
Struktur der Lehramtsausbildung Studiengangmodell II – ungleichgewichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


